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Für die Feier des Nationalfeiertages vom
14. Juli hat Frankreich die vier europäischen
Staaten Deutschland, Luxemburg, Österreich
und die Schweiz eingeladen und sich damit
bedankt, dass diese auf dem Flöhepunkt der
Coronaepidemie Covid-19 französische
Patienten zur Pflege aufgenommen haben.

Das alljährliche Defilee mit der üblichen
Paradestrecke vom Arc de Triomphe über die
Avenue des Champs-Élysées bis zur Place de
la Concorde wurde wegen den Gesundheitsrisiken

verkleinert und auf der Place de la

Concorde mit wenigerTeilnehmern durchgeführt.

Es war das erste Mal, dass die Schweizer Fahne,

neben den Fahnen von Deutschland, Luxemburg

und Österreich, am Defilee des 14. Juli
in Paris Präsenz zeigte. Die rot-weisse Flagge
auf der Place de la Concorde wurde von einem

Detachement von vier Schweizer Armeeangehörigen

bewacht.

Es war 1130 h als sich das Schweizer Detachement

vor der offiziellen Tribüne des traditionellen

französischen Defilees des 14. Juli
präsentierte. Die Schweizer Armeeangehörigen
hatten dabei Schwierigkeiten im Gleichschritt
zu marschieren, wodurch der Auftritt
buchstäblich aus dem Takt fiel.

Die Schweizer Presse titelte diesen verunglückten

Auftritt mit saftigen Kommentaren wie z.B.

Blamieren statt defilieren und die Leserreaktionen

waren entsprechend pointiert, wobei
weitere Einzelheiten wie die Zusammensetzung

des Détachements überhaupt nicht
erwähntwurden.

Das Schweizer Delegation bestand aus einem
Detachementschef (Oberstlt i Gst, Instruktor
und Schüler an der Ecole Militaire in Paris),

einem Fähnrich (Stabsadj, Instruktor) und zwei
Mann als Fahnenwache (Adj Uof, Instruktoren).

Da die vier Militärs nicht aus der gleichen
Truppestammten, haben auch die zwei Tage Übung
fürden Auftritt nichts genützt. Die vier Männer

waren im Übrigen von verschiedener Grösse,

was sich auf den Schritt im Vorbeimarsch
ausgewirkt hat.
Die Auswahl des Détachements war dilettantisch

und nicht konform mit den Traditionen
der Schweizer Milizarmee.

Das Detachement hätte ohne Weiteres aus

Angehörigen der Miliz, d.h. einem Zugführer

(Lt oder Oblt) als Detachementschef, einem
Fähnrich (Stabsadj) und zwei Unteroffizieren
(Kpl oder Wm) als Fahnenwache (mit der
persönlichen Waffe, Sturmgewehr 90 und ohne

Handschuhe) bestehen können.

Das Reglement 51.340 Der Umgang mit Fahnen,
Standarten und Fanions (Fahnenreglement).
Gültig ab 01.01.2008 enthält die notwenigen
Vorschriften (insbesondere in Kap. 2.3 Träger
des Feldzeichens und 2.4 Militärische Formen
für Fähnrich und Fahnenwache), die am 14. Juli
2020 nicht eingehalten worden sind.

Ein adäquates Miliz-Detachement aus einer
Stabseinheit eines Bataillons der Schweizer
Armee hätte diesen Auftritt, da bereits im
jährlichen Widerholungskurs eingespielt, mit
Bravour aus dem Stand gemeistert.

Die Schweizer Armee ist nach Bundesverfassung

Art. 58, Abs. 1, grundsätzlich nach dem

Milizprinzip organisiert. Mit dem peinlichen
Auftritt der Schweizer Détachements am 14. Juli
2020 in Paris wurde einmal mehr die Miliz der
Schweizer Armee ignoriert.

Roland Haudenschild
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